
Netzanschlussvertrag Gas
Bearbeitungsvermerke:

zwischen dem Anschlussnehmer
und der Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH - i.f. SWSN genannt

1. Grundstückseigentümer
Name,Vorname:
Straße, Haus-Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon privat:
Telefon dienstlich:

2. Anschlussnehmer abweichende Anschrift:
Name,Vorname: Name,Vorname:
Straße, Haus-Nr.: Straße, Haus-Nr.:
PLZ/Ort: PLZ/Ort:
Telefon privat:
Telefon dienstlich:

3. Anschlussstelle:

Flur/Flurstück: bestehendes Gebäude:
Straße, Haus-Nr.: Neubau:
PLZ/Ort: Lageplan beigefügt:

Kellergrundriss beigefügt:

gewünschter Zeitpunkt der Errichtung: der Inbetriebnahme:

3.1.Angaben zur Gasverbrauchsanlage:

Einfamilienhaus: Art der Gasverbrauchseinrichtung:
Mehrfamilienhaus: 1.
Wohneinheiten: Stück 2.
Wohnfläche: m² 3.

Gebäudehöhe > 7m: Nennwärmebelastung, gesamt: kWhHo

Gewerbe: Anschlussnennweite (DN) mm
andere: Anzahl Zähler: Stück

4. Netzbetreiber: Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH
Alexander-Puschkin-Promenade 26
99706 Sondershausen

6. Netzanschlusskosten lt. seperater Angebotserstellung

7. Schlussbestimmungen: 
Bestandteil dieses Vertrages sind:

Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH,
Angebotsschreiben

Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Anschlussnehmer zur Zahlung des vorgenanten Endbetrages.

x
Anschlussnehmer Datum, Unterschrift

x x
Grundstückseigentümer Datum, Unterschrift Stadtwerke Sondershausen GmbH im Namen und auf Rechnung der SWSN

Der Unterzeichner bestätigt mit nachfolgender Unterschrift, Eigentümer des anzuschließenden 
Grundstückes zu sein, welches über die unter Ziffer 3) beschriebene Anschlussanlage versorgt 
werden soll. Er erteilt hiermit seine Zustimmung zur Herstellung bzw. Änderung des Netzanschlusses 
und erkennt die für ihn und den Anschlussnehmer damit verbundenen Verpflichtungen - insbesonde
gemäß der NDAV - an.

die einschlägigen Regelungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck 
(Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" vom 01.11.2006 (BGBl. I S. 2485),


